
  

  

2 . Oberwalliser 

Rinderausstellung 

Raron 

1 3. April 2025 

Auffuhrbedingungen 

Auffuhrberechtigung: Rinder der Rassen Simmental, Swiss Fleckvieh, Red Holstein / 

Holstein , Origin al Braunvieh, Brown Swiss und Eringer. 

Eingangskontrolle: Jedes aufgeführte Tier muss nach den gesetzlichen 

Vorschriften iden tifiziert sein . 

Bei der Eingangskontrolle werden Tiere die nicht gesund, sauber 

und gepflegt sind zurückgewiesen (keine Hautkrankheiten). 

Haftung: 

Alter: 

Jeder Aussteller haftet für seine Tiere selbst. 

geboren 01.09.2022 bis 13.04.2024 

BVD-Status: Zugelassen sind nur Tiere und Betriebe mit negativem BVD- 

Status. 

➢ Die Abfrage des BVD-Status erfolgt kurz vor der 

Ausstellung direkt durch swissherdbook/wallis 

Präsentation Rinder: Die Ausstellerverpflichten sich mit der Anmeldung ihrer Tiere 

das ASR-Ausstellungsreglementeinzuhalten. 

➢ www.swissherdbook.ch/de/mitgliedschaft/reglemente 

Das Stylen der oberen Linie ist verboten . 

Bei nicht Einhaltung dieser Weisungen, wird das OK 

Sanktionen ergreifen (Ausschluss)! 

Ehrenpreis: Stallplakette pro Aussteller / Betrieb. 

Stallplakette für die 5 erstrangierten Tiere der Kategorie. 

Misstiere erhalten eine Glocke. 

Frondienst: Jeder Aussteller verpflichtet sich mit der Anmeldung Frondienst 

zu leisten (aufstellen, abräumen, Festwirtschaft usw.). 

Meldet euch dafür beim Vorstand. 

Anmeldeschluss: Freitag, 28. Februar 2025. 

Bei zu wenigen Tieranmeldungen in gewissen Kategorien, kann 

das OK bei einzelnen Züchtern nachfragen. 



  

 
 

Programm: 

Kontakt: 

Das genaue Schauprogramm wir mit dem versenden des 

Kataloges bekanntgegeben. 

Fabian Lengen: 078/761 56 95 


